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Dr. Schröck – Kanzlei  für Familienrecht 
 

Rechtsanwalt Dr. jur. Jörg A. E. Schröck 

wird hiermit 

Vollmacht  
Mandant/in 

Name/Firma:          

 

Vorname/Geschäftsführer:        

 

in der Angelegenheit gegen          

  

betreffend          

erteilt. Die Vollmacht ermächtigt  

1. zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung des Auftraggebers in der bezeichneten Angelegenheit gegenüber dessen 

Rechtschutzversicherung, Gegner und sonstige Beteiligte. 

2. zur Vertretung bei außergerichtlichen und gerichtlichen Verhandlungen und bei sonstigen nichtstreitigen Verfahren aller Art, auch mündliche Verhandlungen 

oder Besprechungen vor Behörden, Gerichten, dem Gegner oder mit Dritten. Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und 

Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des 

Gegners). 

3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).  

4. zur Antragstellung auf Scheidung der Ehe, in Scheidungsfolgesachen sowie sonstigen Nebenverfahren, und zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes. 

5. Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf 

andere zu übertragen (Untervollmacht), den Rechtsstreit durch außergerichtliche oder gerichtliche  Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen, Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse 

oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen. Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit. 

    

Datum  

 

 

 

     

Vollmachtgeber/in 
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